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Verabschiedet von der Kammerversammlung 
am 16.03.2002, zuletzt geändert durch Be-
schluss der Kammerversammlung vom 
26.04.2025.  

§ 1 
Allgemeine Bestimmungen 

(1) 1Diese Ordnung gilt für die Mitglieder der 
Kammerversammlung, für die Vorstandsmit-
glieder der Psychotherapeutenkammer Nie-
dersachsen und ehrenamtlich in der Kam-
mer tätige Mitglieder. Diese Ordnung findet 
keine Anwendung bei Sitzungen von Grup-
pen. 2Sie gilt außerdem für 

1. Mitglieder, Expertinnen und Experten mit 
besonderer Qualifikation in PKN-
relevanten Themen, die im Auftrag des 
Vorstandes an Tagungen und Sitzungen 
teilnehmen, 

2. Mitglieder des Wahlausschusses für die 
Wahl zur Kammerversammlung mit der 
Maßgabe, dass eine Entschädigung für 
Zeitverlust nicht in Betracht kommt, wenn 
sie im Rahmen ihrer Dienstaufgaben an 
einer Sitzung teilnehmen, 

3. Mitglieder, die durch Vorstandsbeschluss 
zeitlich definierte, besondere Aufgaben 
nach Maßgaben einer Ordnung wahr-
nehmen, 

4. den Beirat für die freiwillig beigetretenen 
Studierenden (§ 2a Kammersatzung 
PKN), wenn der Vorstand eine Entschä-
digung im Einzelfall beschließt. 

3Entschädigungen, die von anderen Seiten zu 
leisten sind, werden bei der Abrechnung in 
Abzug gebracht. 

(2) 1Diese Ordnung setzt eine Anreise vom 
Wohn- oder Dienst-/Praxisort voraus. 
2Anreisen von anderen Orten (z.B. vom Ur-
laubsort) werden als Anreise vom Wohnort 
bewertet, es sei denn, der Vorstand oder die 
Kammerversammlung beschließt im Einzel-
fall die Übernahme der Reisekosten von ei-
nem anderen Ort. 

(3) Auslandsreisen bedürfen der Genehmigung 
des Vorstands. 

(4) 1Für die Teilnahme an Sitzungen der Gremi-
en der PKN, zu denen ordnungsgemäß ein-
geladen wurde, ist keine Genehmigung der 
Reise erforderlich. 2In allen anderen Fällen 
muss die Reise vor Antritt vom Vorstand ge-
nehmigt sein, in begründeten Ausnahmefäl-
len kann die Genehmigung nachträglich er-
teilt werden. 

(5) Alle Erstattungsanträge werden auf ihre 
sachliche und rechnerische Richtigkeit und 
ihre Notwendigkeit überprüft und gegebe-
nenfalls korrigiert. 

(6) Sofern auf Zahlungen nach dieser Ordnung 
Umsatzsteuer erhoben wird, können die 
entsprechenden Beträge nach Rechnungs-
stellung durch den Zahlungsempfänger von 
der PKN erstattet werden. 

§ 2 
Reisekosten 

(1) 1Die Reisekosten werden pauschal mit 
€ 0,45 je Wegstreckenkilometer erstattet, 
unabhängig von dem benutzten Verkehrs-
mittel. 2Auf Teile der Erstattung kann ver-
zichtet werden, wenn dieser Euro-Betrag im 
Formular eingetragen wird.  

(2) Für notwendige Übernachtungen werden die 
nachgewiesenen Kosten eines Mittelklasse-
hotels erstattet. 

§ 3 
Entschädigung für zeitliche Inan-

spruchnahme 

(1) Die Mitarbeit in den Organen der PKN ist 
ehrenamtlich. 

(2) 1Für Sitzungszeit und Fahrtzeit zu einer Sit-
zung wird eine Entschädigung in Höhe von 
 € 35,-- für jede angefangene halbe Stunde 
gezahlt. 2Für die Vorbereitungszeit und die 
Nachbereitungszeit einer Sitzung wird zu-
sätzlich eine Entschädigung zu den in Satz 
1 genannten Bedingungen gezahlt, höchs-
tens jedoch € 70,-- (insgesamt maximal eine 
Stunde Vorbereitungszeit und Nachberei-
tungszeit). 3Die Angemessenheit der Ent-
schädigungen nach den Sätzen 1 und 2 
werden vom Finanzausschuss in jährlichem 
Abstand geprüft. 

(3) 1Für die Betreuung von Kindern bis zum 
vollendeten 12. Lebensjahr sowie für die Be-
treuung von im Haushalt lebenden Angehö-
rigen, die nach SGB XI anerkannt pflegebe-
dürftig sind oder vergleichbare Einschrän-
kungen (Behinderungen) haben, wird eine 
Entschädigung in Höhe von € 15,-- für jede 
Stunde (auf- oder abgerundet) Sitzungszeit 
inklusive Reisezeit zur Sitzung erstattet. 
2Gegen Vorlage eines Betreuungsvertrages 
oder einer ordnungsgemäßen Rechnung 
über die Betreuungsleistungen werden Aus-
lagen in tatsächlich entstandener Höhe bis 
maximal € 80,-- für jede Stunde (auf- oder 
abgerundet) Sitzungs- und Reisezeit erstat-
tet. 3Dem Abrechnungsformular ist eine Ei-
generklärung über die Notwendigkeit der 
Betreuung eines Kindes oder des pflegebe-
dürftigen Angehörigen beizufügen. 

§ 4 
Entschädigung für Vorstandsarbeit 

(1) 1Jedes Vorstandsmitglied erhält eine Auf-
wandsentschädigungspauschale. 2Die Auf-
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wandsentschädigungspauschale wird ge-
währt für die Tätigkeit der Vorstandsmitglie-
der außerhalb der Sitzungen des Vorstan-
des, der Kammerversammlung, von Aus-
schüssen und Kommissionen oder sonsti-
gen nach §§ 2 und 3 entschädigungsfähigen 
Terminen. 3Sie umfasst unter anderem den 
Zeitaufwand für die Vorbereitung der Sit-
zungen, die Lektüre, Bearbeitung und Er-
stellung von Sitzungsvorlagen, die telefoni-
sche, schriftliche und persönliche Mitglie-
derberatung, die Erstellung von Berichten 
und Stellungnahmen, die Abstimmung au-
ßerhalb von Sitzungen, telefonische und 
sonstige Besprechungen in Kammerangele-
genheiten. 4§§ 2 und 3 der Ordnung bleiben 
unberührt mit der Maßgabe, dass § 3 Absatz 
2 Satz 2 nicht für Vorstandsmitglieder gilt. 

(2) 1Die monatlichen Aufwandsentschädigungs-
pauschalen betragen für  

a. Präsidentin oder Präsident: € 6.000,--, 

b. erste Stellvertreterin (erste Vizepräsiden-

tin) bzw. erster Stellvertreter (erster Vize-

präsident): je € 2.500,--, 

c. zweite Stellvertreterin (zweite Vizepräsi-

dentin) bzw. zweiter Stellvertreter (zweiter 

Vizepräsident): je € 2.500,--,  

c. drei weitere Mitglieder (Beisitzerinnen 

bzw. Beisitzer): je € 1.600,--. 

2Zusätzlich wird eine Bürokostenpauschale ge-
zahlt. 3Diese beträgt für die Präsidentin oder den 
Präsidenten € 300,--, für die erste Stellvertrete-
rin (erste Vizepräsidentin) bzw. den ersten Stell-
vertreter (erster Vizepräsident) und die zweite 
Stellvertreterin (zweite Vizepräsidentin) bzw. 
den zweiten Stellvertreter (zweiter Vizepräsi-
dent) und für Beisitzerinnen oder Beisitzer 

€ 200,--. 4Die Angemessenheit der Pauschalen 
wird vom Finanzausschuss in jährlichem Ab-
stand geprüft. 

§5 
Abrechnung 

Die Beantragung und Belegung der Reisekosten 
und der Entschädigung für zeitliche Inanspruch-
nahme muss spätestens drei Monate nach dem 
entsprechenden Termin erfolgen. 

§ 6 
Inkrafttreten 

Die Änderung der Reisekosten- und Sitzungs-
gelderordnung für Organmitglieder der Psycho-
therapeutenkammer Niedersachen (PKN) tritt 
am Tag nach ihrer Veröffentlichung auf der In-
ternetseite der Kammer (https://www.pknds.de) 
in Kraft. 
 
 

Hannover, den 26.04.2025 
 
 
Roman Rudyk 
Präsident der Psychotherapeutenkammer Nie-
dersachsen 

https://www.pknds.de/
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